
Naturschutzgebiet

 
zwischen Cham und Pösing
Regentalaue Betretungsverbot 

der Schutzzone in der Zeit vom

     

Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten und werden mit Geldbuße geahndet!
 

 
 

    (Ausgenommen sind Grundstückseigentümer oder deren Berechtigte für die
           Durchführung notwendiger Maßnahmen auf ihren Grundstücken.)

 Landratsamt Cham
-untere Naturschutzbehörde-

Naturschutzgebiet

Regentalaue

01.März bis 30.Juni

Weitere Informationen:

Regierung der Oberpfalz,
Landratsamt Cham, 
untere Naturschutzbehörde

Keine Pflanzen abreißen
oder ausgraben

Hunde anleinen

Tiere nicht beunruhigen

Freie Wege nicht 
verlassen

Nicht lärmen, 
nicht stören

Keine Modellflug- und
Modellfahrzeuge 
betreiben

Nicht lagern, Kein Feuer
machen, nicht grillen

Nicht zelten

Nicht mit Hängegleitern,
Ultraleichtflugzeugen
starten oder überfliegen

Gesperrte Schutzzone
nicht betreten

Liebe Besucherinnen 
und Besucher
des Naturschutzgebietes.

Nach § 23 Abs. 2 des Bundes- 
naturschutzgesetzes sind alle 
Handlungen verboten, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des Naturschutz-
gebietes oder seiner Bestandteile 
oder zu einer nachhaltigen Störung
führen können.

Durch die von der Regierung der 
Oberpfalz erlassene Naturschutz-
gebietsverordnung vom 22.01.2010
werden die Gebote und Verbote im 
Einzelnen geregelt.

Mit denn rechts abgebildeten
Piktogrammen sind die 
wichtigsten Regelungen dargestellt.
  

Land- und
forstwirtschaftlicher

Verkehr und
Fischereiberechtigte

frei.

Radfahrer vom
01. Juli bis 28. Februar

frei.

Für das Befahren des Regen mit Wasserfahrzeugen 
gelten folgende Verhaltensregeln:

Es ist verboten:

a) im Naturschutzgebiet zwischen Cham und Pösing 
    anzulanden, 

Sand- und Kiesbänke zu befahren 
    oder zu betreten.

b) zu baden.  

ausgenommen ist die Anlegestelle 
beim Flussbad Untertraubenbach.

 

  

Altarme und den Quadfeldmühlbach
    sowie 

Zuwiderhandlungen können mit Bußgeld belegt werden!

Naturschutzgebiet

www.landkreis-cham.de

Naturschutzgebiet

Landratsamt Cham
Untere Naturschutzbehörde

Flugbilder von Kiebitz und Brachvogel aus:
Svensson:
Vögel Europas,
Kosmos Verlag

Bootswandern 
in einer Auenlandschaft
von nationaler 
Bedeutung



Anlegestelle Untertraubenbach
mit Aussichtsturm

Grenze Naturschutzgebiet

 Informationen und Lehrpfad

Fotos: 
Peter Zach und
Untere Naturschutzbehörde
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Untertraubenbach

Untere Naturschutzbehörde
Landratsamt Cham,
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
Ostbayern, Arbeitsgruppe Cham

Fachbetreuung:Gestaltung:
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Kontakt: 
e-mail: regentalaue@lra.landkreis-cham.de
             www.landkreis-cham.de
 

Tel.:09971/78592 oder 78393 

Naturschutzgebiet

B N
Gefördert vom Bundesamt 
für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesumweltministeriums

Cham

Entfernungsangaben:
Cham, Neumühle bis Anlegestelle
Untertraubenbach                                   11,5 Fluss-km

Anlegestelle Untertraubenbach
bis Pösing, Regenbrücke                          3,0 Fluss-km


